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îîebcr Me neuen ftaMsürcfycrifdicn
Bebauungspläne

fct)reibt ein gachmann:
211? bie Stabt güridl) baran gtng, bie große Stabt«

pau?anlage am linfen Simmatufer burdfjzuführen,
beten erfie £älfte nnn feit gaßr unb Sag ooßenbet unb
ibter Seftimmung übergeben ift, ba nahm man tn 2lu?=

audj bie alten häßlichen ©ebäube auf ber
Stmmat allmählich »erfdjrctnben ju laffen unb jugleit^
an J&teHe be? untern 9Rüt)leftege? eine neue «Beaten«

c ^ ^ erfteüen. Surd) bie Beilegung ber Simmat
toute bann naefy unb nadj ber ©djipfequai unb eine
btrefte llnf?ufrige Straßenoerblnbung mit bem See et--
trtögh<f)t merben. 2Ba§ fpejletl ben Sebauung?plan für
ba? Oebtet jroifchen Sahnhofquai unb gährtngerftraße
anbelangt, »eranftaltete bie Stabt gfiridf) einen gbeen«
mettberoerb, beffen ©rgebni? am 4. Sejember bereit? be=

tannt gegeben roorben ift. ©egenroärtig ftnb bie ehtge«

gangenen 30 ©ntroürfe im Stabthaufe III p öffentlicher
Sefid^tigung ausgefteltt, nadf)bem ber ftäbtifd&e Sauoor«
Jtanb nor einer atnzahl eingelabener Vertreter ber greffe
her'sSffS" «läuternbe? «Referat gehalten hatte. Sei

tifdWST be§ Sebauungëplane? ber zurzeit in äfthe«

2nL! o, ^artfchet ^tnficbjt in feiner Söeife befrte

q- parliere, führte er au?, mußten not allem fol
genbe gorbetungen erfüllt merben: bie Schaffung eine?
treten piape? nor bem Stabthaufe, bte gortfe^ung be?
-Juat? am SeonharbSpla^e unb enblich bie See«Segu«

^|tere mürbe babei fo ziemlich al? mich«
tighter JSunft be? Sebauung?plane? betrachtet, ©er fpoeip
roatlerftanb be? gütidjfee? joli nodfj roeiter gefenft unb
ber 3Rittelroafferftanb noch mehr ausgeglichen merben,
bamit bie Stafferroerfe eine beffere «SBafferfraftau?nüpuitg
burchfühten fönnen. «Peil non btefen «Regulierung?'
arbeiten alle bie SBafferroerfe bis roeit in bie Simmat
unb Slare htnunter profitieren merben, fo rotrb e? tnög«
lieh fein, fie entfpredjenb bem SSRehrmerte ihrer Anlagen
ju Suboentionen heranpjtehen. ©er neue Sebauung?«
plan fieht bie (Entfernung ber gegenwärtigen «Htafferroerïe

am obern unb untern SRühlefieg mit ihren häßlichen
©ebäuben oor; an ihre Stelle foil eine eigentliche Kraft«
anlage am untern äRüljlefteq treten, mobei bie Slam unb

tRegulierung?anlagen ber Simmat tn ben neuen fjäufet«
bloc! (an Stelle be? heutigen 9Ragaztne? pm „©lobu?")
»erlegt merben foßen. SRit bem Sunb unb ben fanto
»alen Seljörben ftnb oorbereitenbe Abmachungen bereit?

getroffen roorben ; ferner hat bte Stabt bte am obern

SRühlefieg (Uraniabrücie) in ber Simmat gelegenen ®e=

baube für 790,000 gr., bte ©c baulich feiten am untern
3Rüt)lefteg — ohne „©lobu?" - für 750,000 gr. bereit?

angetauft. Prioatelgentum ftnb gegenmärtig nur noch

ba? genannte Staren hau? auf ber Simmattnfel unb ein

fletne? Stafferroerf; gelangen auch biefe in ben Sefiß
ber Stabt, fo roitb ihr bie 9lu?nütpng ber ganzen Staffer*

fraft ber Simmat p^ehen. 9Rit ber ©efeßfehaft be?

„©lobu?" finb non ber Stabt Soroerträge abgefchtoffen

roorben, roonach biefe gemiffe Seiträge an bte «Reubebau«

ung ber gnfel unb an bie neue Seatenbrücfe letftet, bie

Stabt bagegen für Arronblerung ber gttfel unb einen

mobernen Starent)au?bau forgt. Seiber hat ^ber Krieg
bie Serhanblungen oorläufig unterbrochen, ber Stabtrat
miß fie aber fofort mteber aufnehmen, fobalb beffere

3eiten gefommen fein merben.
©er 3wedE be§ oon bet ©labt oeranftalteten 3Ke11^

beroerbe? beftanb audh bartn, feftpfteflen, ob e? rnög«

lieh fei, ba? fogenannte «ßaptermerb roirtfcEjaftltdh, aber

troßbem recht fchön p überbauen unb ob auch etne ge«

fällige Überbauung be? Staffer? »on ber gnfel pm
Simmatquai p erretten fei. ©leichjeitig foßte eine

Seatenbrücfe unb bie ©tnfübrung ber Stafferfraftau?«
nüßung in bie ftberbauung in ben «plan eingeführt merben.
©amit fteht bte AuSgeftaltung be? Seonharbplaße?
(beim „genital"), bte Serbretterung be? Simmatquai
unb ein neuer Ouartterplan für ba? «Rieberborf tn
engem gufammenhang; faft alte Seroerber in ber 3been«
fonfurrenj) haben benn auch ba? ganje große ©eblet
^roifchen Sahuhofbrücfe, 9Baifenhau?quai unb 3äf?rlnger=
ftraße in ihre Arbeiten einbezogen unb bte «Reugeftaltung
be? Stabtbilbe? in btefer ©egenb burch häbfche Schau=
bilber ju ißuftrieren oerfuebt.

Son ben 30 «Projeften finb fünf prämiert roorben
mit einer ©efamtfumme »on 10,000 gr., ferner empfiehlt
bie 3urp bem Stabtrate ben Slnfauf etne? meitesen
«Projette?, ©a? erftprämterte, mit einem jroeiten «Prêt?
bebachte projeft flammt au? bem SIrdhiteftur'Sureau
Sifchoff&SBeibeliin 3ôKtcï). @? zeigt etne flare ®e=

famtbi?pofttion unb etne günfiige Kontraftroirfung zmifchen
Simmatübergang unb Starenhau?. ©te entftehenbe Sau^
gruppe auf ber Simmattnfel beftht großen «Reiz; tnbeffen
ift bte ©efahr einer be?orientterenben «ffiirfung im Stabt«
bilbe nicf)t »ollftanbig befeitigt, ein fehler, ben megen
aßzugroßer fyaffabenhöhe bte metfien Projette aufroetfen.
©in brilter Prêt? mürbe ben 2lr<hiteften ©ebrüber
Pf ift er in gütich zaerfannt. Set biefem Projette be«

friebigt namentlich bte retz»o(te ©lieberung ber gaffaben
be? 2Barenhaufe? unb bie zm^efmäßigen unb flaren
©runbrtffe. ©in befonberer Sorteil biefe? «Projette? be=

fteht auch barin, baß bie oon ben «Ärchüeften oorgefehene
neue «Jlieberborfftraße iRüdftcht auf einen etappenroetfen
Umbau nimmt, ma? »on anbern Projeftoerfaffern zu feßr
außer ad&t gelaffen mitrbe. ®ie mit einem oierten unb
fünften «Prêt? ausgezeichneten Projette flammen »on
«Krchiteft llbert gröltet). In 3^ri^ unb ben Ird)i=
fetten Kittmeper & gurrer in SBinterthur. ©er
grölichfehe plan ift tn ber SRaffennetteilung an ftch gut
abgeroogen, ber über ber Sabnhofbrfidfe mit 35 m auf«
ragenbe Quetftrfi ift bagegen zu hoch unb ber architef«
tonifche ©baratter be? ©anzen zu romantifch- ©te «llrbeit
oon «Rittmeper & gurrer trägt ba? Kennroort: „Schön
gürich" unb fteht eine tnfelartige Überbauung ber Simmat
»or. ©er Sauförper ift rtng?um oon einem luftighohen
Säulenoorbau umgehen, ber bte ©efamthöhe in glüd«
lieber Steife unterteilt. 3lnerfennen?roert finb ferner bte
@efamtbi?pofition, bie ©ctlöfungen unb ber gletchmäßig
an ber Sahnhofbrüdte entlang führenbe Säulengang.
®a? «preiSgeridhf ift aber auch hier ber Slnficht, baß bte
©efamthöhe ber Sauten etnzufchränfen fei. ©ie Projette
ftnb noch roährenb einer Sethe »on ©agen, je oor= unb
nachmittag?, zur Sefict)tigung an?gefteßt unb ßnben fehr
oiel gntereffe; benn mohl jeher fchon hat ß<h mit ber
grage befd^äftigt, rote mohl am beften bte häßlichen ®e=
bäubeblocfe inmitten ber Stmmat burch gefäßigere «Sauten
erfept merben fönnten.

6t» ©aflifd>e3 Q3a«^olt5eite(^t»
(ifortfe^unst ftatt @d)Iu&.)

1. ©eil.
^ormetteë Q3aupoli§ciïe(ï)t.
§ 5. ©ic Uciuyolijeislleljöt'hen.

J. ©er S unb hat für bte «Ausübung ber ihm einge«
räumten Kompetenzen eibgenöffifdE)e unb fantonale Organe.

II. 1. gm Kanton St. ©aßen ift für bte Drganifation
ber Saupolizeibehörben be? Kanton? unb ber ©emeinben
tn erfter Slnie ber ©runbfap maßgebenb, baß über bie
Slnroenbung be? tantonalen Saupolizeirechte? au?fch«eß«
lidfj omintftratiD: Organe zu machen unb zu beßnben
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Neber die neuen stadtzürcherischen
Bebauungspläne

schreibt ein Fachmann:
Als die Stadt Zürich daran ging, die große Stadt-

Hausanlage am linken Limmatufer durchzuführen,
deren erste Hälfte nun seit Jahr und Tag vollendet und
ihrer Bestimmung übergeben ist, da nahm man in Aus-
ficht, auch die alten häßlichen Gebäude auf der
Ltmmat allmählich verschwinden zu lassen und zugleich
an Stelle des untern Mühlesteges eine neue Beaten-
r

zu erstellen. Durch die Freilegung der Limmat
sollte dann nach und nach der Schipfequai und eine
direkte linksufrige Straßenverbindung mit dem See er-
mögucht werden. Was speziell den Bebauungsplan für
das Gebiet zwischen Bahnhofquai und Zähringerstraße
anbelangt, veranstaltete die Stadt Zürich einen Ideen-
Wettbewerb, dessen Ergebnis am 4. Dezember bereits be-
kannt gegeben worden ist. Gegenwärtig sind die einge-
gangenen 30 Entwürfe im Stadthause III zu öffentlicher
Besichtigung ausgestellt, nachdem der städtische Bauvor-
stand vor einer Anzahl eingeladener Vertreter der Presse

ber Aân" ^läuterndes Referat gehalten hatte. Bei

tileb-r
lies Bebauungsplanes der zurzeit in ästhe-

und samtcmscher Hinsicht in keiner Weise besrie

»onk Kartiere, führte er aus, mußten vor allem fol-
gende Forderungen erfüllt werden: die Schaffung eines
tteien Platzes vor dem Stadthause, die Fortsetzung des

^uais am Leonhardsplatze und endlich dieSee-Regu-
"rung. Die letztere wurde dabei so ziemlich als wich-

tlgster Punkt des Bebauungsplanes betrachtet. Der Hoch-
wasterstand des Zürichsees soll noch weiter gesenkt und
der Mittelwafferftand noch mehr ausgeglichen werden,
damit die Wasserwerke eine bessere Wasserkraftausnützung
durchführen können. Weil von diesen Regulierungs-
arbeiten alle die Wasserwerke bis weit in die Limmat
und Aare hinunter profitieren werden, so wird es mög-
lich sein, sie entsprechend dem Mehrwerte ihrer Anlagen
zu Subventionen heranzuziehen. Der neue Bebauungs-
plan sieht die Entfernung der gegenwärtigen Wasserwerke

am obern und untern Mühlesteg mit ihren häßlichen
Gebäuden vor; an ihre Stelle soll eine eigentliche Kraft-
anlage am untern Mühlesteg treten, wobei die Staw und

Regulierungsanlagen der Limmat in den neuen Häuser-
block (an Stelle des heutigen Magazines zum „Globus")
verlegt werden sollen. Mit dem Bund und den kanto-
nalen Behörden sind vorbereitende Abmachungen bereits

getroffen worden; ferner hat die Stadt die am obern

Mühlesteg (llraniabrücke) in der Limmat gelegenen Ge-
bäude für 790.000 Fr., die Gebäulichkeiten am untern
Mühlesteg - ohne „Globus" - für 750,000 Fr. bereits

angekauft. Privateigentum sind gegenwärtig nur noch

das genannte Warenhaus auf der Limmatinsel und ein

kleines Wasserwerk; gelangen auch diese in den Besitz

der Stadt, so wird ihr die Äusnützung der ganzen Waffer-
kraft der Limmat zustehen. Mit der Gesellschaft des

„Globus" sind von der Stadt Vorverträge abgeschlossen

worden, wonach diese gewisse Beiträge an die Neubebau-

ung der Insel und an die neue Beatenbrücke leistet, die

Stadt dagegen für Arrondierung der Insel und einen

modernen Warenhausbau sorgt. Leider hat^de? Krieg
die Verhandlungen vorläufig unterbrochen, der Stadtrat
will sie aber sofort wieder aufnehmen, sobald bessere

Zeiten gekommen sein werden. ^Der Zweck des von der Stadt veranstalteten Wett-
bewerbes bestand auch darin, festzustellen, ob es mög-

lich sei, das sogenannte Papierwerd wirtschaftlich, aber

trotzdem recht schön zu überbauen und ob auch eine ge-

fällige Überbauung des Wassers von der Insel zum

Limmatquai zu erreichen sei. Gleichzeitig sollte eine

Beatenbrücke und die Einführung der Wasserkraftaus-
nützung in die überbauung in den Plan eingeführt werden.
Damit steht die Ausgestaltung des Leonhardplatzes
(beim „Zentral"), die Verbreiterung des Limmatquai
und ein neuer Quartierplan für das Niederdorf in
engem Zusammenhang; fast alle Bewerber in der Ideen-
konkurrenz haben denn auch das ganze große Gebiet
zwischen Bahnhofbrücke, Waisenhausquai und Zähringer-
straße in ihre Arbeiten einbezogen und die Neugestaltung
des Stadtbildes in dieser Gegend durch hübsche Schau-
bilder zu illustrieren versucht.

Von den 30 Projekten sind fünf prämiert worden
mit einer Gesamtsumme von 10,000 Fr., serner empfiehlt
die Jury dem Stadtrate den Ankauf eines weiteren
Projektes. Das erstprämterte, mit einem zweiten Preis
bedachte Projekt stammt aus dem Architektur Bureau
BischoffAWeideliin Zürich. Es zeigt eine klare Ge-
samtdisposition und eins günstige Kontrastwirkung zwischen
Limmatübergang und Warenhaus. Die entstehende Bau-
gruppe auf der Limmatinsel besitzt großen Reiz; indessen
ist die Gefahr einer desorientierenden Wirkung im Stadt-
bilde nicht vollständig beseitigt, ein Fehler, den wegen
allzugroßer Fassadenhöhe die meisten Projekte ausweisen.
Ein dritter Preis wurde den Architekten Gebrüder
Psifter in Zürich zuerkannt. Bei diesem Projekte be-

friedigt namentlich die reizvolle Gliederung der Fassaden
des Warenhauses und die zweckmäßigen und klaren
Grundrisse. Ein besonderer Vorteil dieses Projektes be-

steht auch darin, daß die von den Architekten vorgesehene
neue Niederdorsstraße Rücksicht aus einen etappenweisen
Umbau nimmt, was von andern Projektverfassern zu sehr

außer acht gelassen wurde. Die mit einem vierten und
fünften Preis ausgezeichneten Projekte stammen von
Architekt Albert Frölich in Zürich und den Archi-
testen Rittmeyer â. Furrer in Winierthur. Der
Frölichfche Plan ist in der Massenverteilung an sich gut
abgewogen, der über der Bahnhofbrücke mit 33 m auf-
ragende Ouerfirst ist dagegen zu hoch und der architek-
tonische Charakter des Ganzen zu romantisch. Die Arbeit
von Rittmeyer ^ Furrer trägt das Kennwort: „Schön
Zürich" und sieht eine inselartige llberbauung der Limmat
vor. Der Baukörper ist ringsum von einem luftighohen
Säulenvorbau umgeben, der die Gesamthöhe in glück-
licher Weise unterteilt. Anerkennenswert sind ferner die
Gesamtdisposition, die Ecklösungen und der gleichmäßig
an der Bahnhofbrücke entlang führende Säulengang.
Das Preisgericht ist aber auch hier der Ansicht, daß die
Gesamthöhe der Bauten einzuschränken sei. Die Projekte
sind noch während einer Reihe von Tagen, je vor- und
nachmittags, zur Besichtigung ausgestellt und finden sehr
viel Interesse; denn wohl jeder schon hat sich mit der
Frage beschäftigt, wie wohl am besten die häßlichen Ge-
bäudeblocke inmitten der Limmat durch gefälligere Bauten
ersetzt werden könnten.

St. Gallisches Vaupolizeirecht.
(Fortsetzung statt Schluß.)

t. Teil.
Formelles Vaupolizeirecht.
H 3. Die Baupolizei-Behörden,

l. Der Bund hat für die Ausübung der ihm einge-
räumten Kompetenzen eidgenössische und kantonale Organe.

I I. 1. Im Kanton St. Gallen ist für die Organisation
der Baupolizeibehörden des Kantons und der Gemeinden
in erster Linie der Grundsatz maßgebend, daß über die
Anwendung des kantonalen Baupolizeirechtes ausschließ-
lich Administrativ Organe zu wachen und zu befinden
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haben. gut ben orbentlldjen SRic^tex befielt mangels
jebet bezüglichen pofitioen Beftimmung In baupoltzeiltdjen
©treitigfetten feine Kompetenz. @S ergibt ftch bteS aus
bem öffentttd^red^tlic^eri (Sl^araEtec beS BaupolizetredjteS.
SBenn baljer irgenbroeldje baupolizeiliche Befiimmungen
oon einem ©runbeigentümer oerletjt merben, fann ber
an btefer Berle^ung gntereffterte — In bet Siegel mirb
bteS bet Stachbat fein — bie Befeitigung biefer Ber»
leijung nicht butch ben Stichler oerlangen. Vielmehr fann
er auSfdjltefjllch an bie Slbmlniftratioe fich menben unb
biefe erfuctjen, baff fie als £)ütertn ber öffentlichen Orb»
nung bie firifte Beadljtung ber im 3"tereffe Der lectern
aufgeftellten polizeilichen Borfdjriften forbere. ®er Stifter
hat zu entfdjeiben bei fir af recht Ii cl) en gragen. getner
ift ber Borbeljalt zu machen zugunfien beS BunbeS»
gerichtet, ba§ als ®taatSgeric|tSbof zur Beurteilung
oon Befcijioerben betreffenb oerfaffunaSmäfjiger Stechte
ber Bürger fompetent ift.

2. Qn ben ©emetnben ift nadh ber fantonalen Ber»
faffung ber ©em einher at biejenige Beerbe, bte im
Umfang ber potltifchen ©emetnbe alle zur BoEzieljung
ber ©efetje unb fmnbtjabung ber ißolizei erforberlidjen
allgemeinen Betfügungen zu treffen unb bie befonberen
SBeifungen unb Stnorbnungen beS StegterungSrateS zu
ooEzteljen hat, namentlich ber befiehenben ©efetje unb
Betorbnungen über baS Bauroefen.

®te ©emelnberäte haben baS Stecht unb otelfad) auch
Die Pflicht, einzelne ihnen zuftehenbe Befugntffe unb
Obliegenheiten an Kommifftonen auS ihrer SRitte zu
übertragen, beten Kompetenz fid) nach ben etnfehlägigen
©efetjen ober nach ben oom SlegierungSrat ju geneljmi»
genben Betorbnungen unb Steglementen richten. So gibt
eS in einzelnen ©emetnben Baufommiffionen mit
abgegrenzten Kompetenzen.

Sieben ben Baufommiffionen fönnen aud) Berroal»
tungSabteilungeu ber einzelnen Beamten (Bauoorftarcb,
©emelnbebaumeifter, ©emetnbelngenieur, @emetnbetech=

nifer) gebitbet merben.
3. 21IS haupifadjtichfte obere t'antonale Baupolizei»

behörbe fommt ber SlegierungSrat In Beiracht; ferner
baS Baubepartement, gtnanzbepartement, ^3oItgei= unb
SJtilitärbepartement, bie ©anitätS» unb bie Beterinär»

fommiffion.
3US StefurSinjtanz entfeheibet ber SteglerungSrat unb

Ztoar auch bann, roenn etn ©infpradjenredjt an ben

SlegierungSrat im örtlichen Baureglement nicht auSbrüd»
lieh eingeräumt ift.

§ h*. ycffaljrcit bei Der Rtifftellmtg oon
Jtcba'bamiucjs* uttb 33cmlinie«#pläitett.

1. Baulinien» unb UeberbauungSpIäne fönnen in allen
©emeinben beS ganzen KantonS aufgefteUt merben, gleich-
otel, ob lofale Baureglemente beten ©rlafj oorfehen ober
nicht. ®te rechtliche ©runblage Ijlefür ift in Slrt. 148
@. ®. zum 3- ®- B. unmittelbar gegeben.

1. Bezüglich beS BerfaljrenS, baS bei Deren Slufftel»
lung zu befolgen ift, hat ber fantonale ©efehgeber einzig
bte beiben Borfd^riften aufgefteUt, baff bie UeberbauungS»
plätte oom ©emetnberat zu etlaffen ftnb unb baff fie
ber reglerungSrätlicfjen ©enehmigung bebürfen.

2luS ber etfigenannten Borfdjrift folgt, bafj bte oon
prioaten ©runbbefitjern unb öffentlichen ober prioaten
Korporationen für ihre eigenen Stegenfdjaften aufgeftellten
UeberbauungSpIäne, um irgenbroeldje Sßirtungen öffent»
lid) redjtlicfjer Slatur ausüben zu fönnen, bem ©emetnbe»
rat zur ©enehmigung etnzuretdjen ftnb. ®iefer fann einen
foldjen Ueberbauungsplan, fofern er gefetflidjen ober
oerorbnungSmäfjigen BorfdEjtiften roiberfpricljt ober bie
öffentlichen ^ntereffen nldtjt genügenb berücfftehtigt, be=

liebig abänbern ober auch zurüefmeifen.

®te Borfdhrift in Sri. 148 @. ©. zum g. @. B.,
roonadh bie lleberbauungSpläne ber regterungSrätlichen
©enehmigung bebürfen, befagt, bafj oor ©rteilung btefer
©enehmigung irgenb eine StedjtSroirfung beS Ueberbau»
ungSplaneS nadh aufjen nidht etntritt. ®te ©enehmigung
hat baljer fonftitutioen ©hatafter. ®er SlegierungSrat
ift befugt, anläßlich berfelben ihm zmecfmäfjig erfcheinenbe
Slbänberungen beS BlaneS oon ftd) aus oorzunehmen.
3n ber BrajiS gefdhieht bieS allerbingS nur nach Sfücf»

fprache mit ben betreffenben ©emeinbebehörben.
2. gn ber B^ajiS haben ftdh bazu folgenbe allgemeine

©runbfätje h«ïauSgebilbet :

a) ®er UeberbauungS» ober Baulinienplan ift nach
ber ©enehmigung Durch ©emetnberat öffent»
lidh aufzulegen.

b) 3ett unb Ort biefer Sluflage ftnb ben oom tpian
betroffenen ©runbeigentümern unb fonftigen Be»
teiligten befannt zu geben.

c) Beim ©emetnberat erhobene ©infprachen finb oon
biefem materiell zu erlebigen.

(1) ©egen bie bezüglichen gemetnberätlictjen Befdjlüffe
ift ber SiefurS an ben SlegierungSrat zuläffig.
®iefer entfehetbet, oorbehältlich beS ftaatsrecht--
liehen StefurfeS an baS BunbeSgeridjt, abfdhüe^lich.

e) ®te bem SîegierungSrat zur ©enehmigung etnzu»
reidhenben ißläne müffen in ®oppel eingegeben
merben unb mit bem gemetnberätlidhen ©enehmi»
gungSoermerf oerfehen fein.

f) Bei Slbänberungen genehmigter ifMne ift baS
gleiche Berfahren einzuhalten rote bei Sluffteüung
neuer.

II. 1, ®ie nähere SluSbilbung biefer ©runbfähe unb
ben @rla§ allfälliger roeiterer Borfchriften über baS Ber»
fahren bei SluffteEung oon Baulinien» unb ÜberbauungS»
planen überlädt ber îantonale ©efehgeber ben ©emeinben.

2. 2ll§ Borau§fet3ung für bie Sluffiellung oon Uber»

bauungS» unb Baufittienplänen forbern faft alle genann»
ten Sîeglemente baS Borhanbenfetn eines bezüglichen
BebürfniffeS. ®tefe Beftimmung fann inbeffen faum
angerufen merben oon foldjen ©runbeigentümern, bie

ftdh bem ©rlaff eines ÜberbauungS» ober BautinienplaneS
entgegenfehen, ba etn BebürfniS für bte Sluffteüung
folcher fßläne in ben roenigften gällen mit Siecht mirb
in Slbrebe geftellt merben fönnen,

®aS nämltche gilt hiufldhtltch ber fich 1" ^n betref=
fenben Borfchriften ebenfalls häufig finbenben Beftim»
mung, mona^ ÜberbauungS» unb Baulintenpläne lnS=

befonbere für no^ nicht ober nur teilroeife überbaute
Quartiere aufgefteUt merben foUen. ®tefe Borfchrift
fehltest fetneSroegS auS, baff ber ©emetnberat in gleicher
SBetfe, rote für unüberbaute, auch für ooüfiänbig bebaute
©ebiete ÜberbauungS» unb Baulintenpläne auffteEen fann.
®agegen enthält fie etne Slnroeifung an ben ©emetnbe»

rat, für noch unüberbaute Baugebiete fold)e ifSläne zu
erlaffen.

3. ®er Slnfto^ zur SluffteEung oon ÜberbauungS»
unb Baulinienplänen fann forooljl oom ©emetnberat
felbft, als audh oon beteiligten fßrioaten ausgehen. 3"
ber SJlehrzaljl ber gäEe merben allerbingS ber ©emetnbe»
rat ober beffen Organe btefen Slnftofe geben, ba biefe
in erfter Sinte bie gntereffen ber Öffentlichfett, roeldje
hauptfächlfth zur SluffteEung oon foldjen Plänen führen,
mahrzunehmen hüben.

2Benn ber prioate ©runbbefitjer nidht felbft für etne

georbnete, ben öffentlichen Bebürfntffen entfprecEjenbe
Überbauung forgt, ift ber ©emeinberat oerpflichtet,
ÜberbauungS» unb Baulinienpläne aufzufteüen.

4. ®te öffentliche Sluflage beS gemetnberättidj
genehmigten ißlaneS ift faft bur^roegS mährenb einer
grift oon 14 Sagen oorgefdhrieben. ©ntroeber ift bie
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haben. Für den ordentlichen Richter besteht mangels
jeder bezüglichen positiven Bestimmung in baupolizeilichen
Streitigkeiten keine Kompetenz. Es ergibt sich dies aus
dem öffentlichrechtlichen Charakter des Baupolizeirechtes.
Wenn daher irgendwelche baupolizeiliche Bestimmungen
von einem Grundeigentümer verletzt werden, kann der
an dieser Verletzung Interessierte — in der Regel wird
dies der Nachbar sein — die Beseitigung dieser Ver-
letzung nicht durch den Richter verlangen. Vielmehr kann
er ausschließlich an die Administrative sich wenden und
diese ersuchen, daß sie als Hüterin der öffentlichen Ord-
nung die strikte Beachtung der im Interesse der letztern
aufgestellten polizeilichen Vorschriften fordere. Der Richter
hat zu entscheiden bei strafrechtlichen Fragen. Ferner
ist der Vorbehalt zu machen zugunsten des Bundes-
g er ich tes, das als Staatsgerichtshof zur Beurteilung
von Beschwerden betreffend verfassungsmäßiger Rechte
der Bürger kompetent ist.

2. In den Gemeinden ist nach der kantonalen Ver-
fassung der Gemeinde rat diejenige Behörde, die im
Umfang der politischen Gemeinde alle zur Vollziehung
der Gesetze und Handhabung der Polizei erforderlichen
allgemeinen Verfügungen zu treffen und die besonderen
Weisungen und Anordnungen des Regierungsrates zu
vollziehen hat, namentlich der bestehenden Gesetze und
Verordnungen über das Bauwesen.

Die Gemeinderäte haben das Recht und vielfach auch
die Pflicht, einzelne ihnen zustehende Befugnisse und
Obliegenheiten an Kommissionen aus ihrer Mitte zu
übertragen, deren Kompetenz sich nach den einschlägigen
Gesetzen oder nach den vom Regierungsrat zu genehmi-
genden Verordnungen und Reglementen richten. So gibt
es in einzelnen Gemeinden Baukommissionen mit
abgegrenzten Kompetenzen.

Neben den Baukommiffionen können auch Vermal-
tungsabteilungen der einzelnen Beamten (Bauvorstand,
Gemeindebaumeister, Gemeindeingenieur, Gemeindetech-
niker) gebildet werden.

3. Als hauptsächlichste obere kantonale Baupolizei-
behörde kommt der Regierungsrat in Betracht; serner
das Baudepartement, Ftnanzdepartement, Polizei- und
Militärdepartement, die Sanitäts- und die Veterinär-
kommission.

Als Rekursinstanz entscheidet der Regierungsrat und

zwar auch dann, wenn ein Einsprachenrecht an den

Regierungsrat im örtlichen Baureglement nicht ausdrück-
lich eingeräumt ist.

Verfahren bei der Aufstellung von
Aeberbauungs- und Aaulinien-jAänen.

l. Baulinien- und Ueberbauungspläne können in allen
Gemeinden des ganzen Kantons aufgestellt werden, gleich-
viel, ob lokale Baureglemente deren Erlaß vorsehen oder
nicht. Die rechtliche Grundlage hiefür ist in Art. 148
E. G. zum Z. G. B. unmittelbar gegeben.

1. Bezüglich des Verfahrens, das bei deren Auffiel-
lung zu befolgen ist, hat der kantonale Gesetzgeber einzig
die beiden Vorschriften aufgestellt, daß die Ueberbauungs-
pläne vom Gemeinderat zu erlassen sind und daß sie

der regterungsrütlichen Genehmigung bedürfen.
Aus der erstgenannten Vorschrift folgt, daß die von

privaten Grundbesitzern und öffentlichen oder privaten
Korporationen für ihre eigenen Liegenschaften aufgestellten
Ueberbauungspläne, um irgendwelche Wirkungen öffent-
lich rechtlicher Natur ausüben zu können, dem Gemeinde-
rat zur Genehmigung einzureichen sind. Dieser kann einen
solchen Ueberbauungsplan, sofern er gesetzlichen oder
verordnungsmäßigen Vorschriften widerspricht oder die
öffentlichen Interessen nicht genügend berücksichtigt, be-

liebig abändern oder auch zurückweisen.

Die Vorschrift in Art. 148 E. G. zum Z. G. B.,
wonach die Ueberbauungspläne der regterungsrütlichen
Genehmigung bedürfen, besagt, daß vor Erteilung dieser
Genehmigung irgend eine Rechtswirkung des Ueberbau-
ungsplanes nach außen nicht eintritt. Die Genehmigung
hat daher konstitutiven Charakter. Der Regierungsrat
ist befugt, anläßlich derselben ihm zweckmäßig erscheinende
Abänderungen des Planes von sich aus vorzunehmen.
In der Praxis geschieht dies allerdings nur nach Rück-
spräche mit den betreffenden Gemeindebehörden.

2. In der Praxis haben sich dazu folgende allgemeine
Grundsätze herausgebildet:

a) Der Ueberbauungs- oder Baulinienplan ist nach
der Genehmigung durch den Gemeinderat öffent-
lich aufzulegen,

ö) Zeit und Ort dieser Auflage sind den vom Plan
betroffenen Grundeigentümern und sonstigen Be-
teiligten bekannt zu geben,

e) Beim Gemeinderat erhobene Einsprachen sind von
diesem materiell zu erledigen.

«I) Gegen die bezüglichen gemeinderätlichen Beschlüsse
ist der Rekurs an den Regierungsrat zulässig.
Dieser entscheidet, vorbehältlich des staatsrecht-
lichen Rekurses an das Bundesgericht, abschließlich.

e) Die dem Regierungsrat zur Genehmigung etnzu-
reichenden Pläne müssen in Doppel eingegeben
werden und mit dem gemeinderätlichen Genehmi-
gungsvermerk versehen sein,

t) Bei Abänderungen genehmigter Pläne ist das
gleiche Verfahren einzuhalten wie bei Aufstellung
neuer.

il. 1. Die nähere Ausbildung dieser Grundsätze und
den Erlaß allfälliger weiterer Vorschriften über das Ver-
fahren bei Aufstellung von Baultnten- und Uberbauungs-
planen überläßt der kantonale Gesetzgeber den Gemeinden.

2. Als Voraussetzung für die Aufstellung von über-
bauungs- und Baulinienplänen fordern fast alle genann-
ten Reglements das Vorhandensein eines bezüglichen
Bedürfnisses. Diese Bestimmung kann indessen kaum
angerufen werden von solchen Grundeigentümern, die

sich dem Erlaß eines Uberbauungs- oder Baulinienplanes
entgegensetzen, da ein Bedürfnis für die Ausstellung
solcher Pläne in den wenigsten Fällen mit Recht wird
in Abrede gestellt werden können.

Das nämliche gilt hinsichtlich der sich in den betref-
senden Vorschriften ebenfalls häufig findenden Beftim-
mung, wonach Uberbauungs- und Baulinienpläne ins-
besondere für noch nicht oder nur teilweise überbaute
Quartiere aufgestellt werden sollen. Diese Vorschrift
schließt keineswegs aus, daß der Gemeinderat in gleicher
Weise, wie für unüberbaute, auch für vollständig bebaute
Gebiete Uberbauungs- und Baulintenpläne aufstellen kann.
Dagegen enthält sie eine Anweisung an den Gemeinde-
rat, für noch unüberbaute Baugebiete solche Pläne zu
erlassen.

3 Der Anstoß zur Aufstellung von Uberbauungs-
und Baulinienplänen kann sowohl vom Gemeinderat
selbst, als auch von beteiligten Privaten ausgehen. In
der Mehrzahl der Fälle werden allerdings der Gemeinde-
rat oder dessen Organe diesen Anstoß geben, da diese
in erster Linie die Interessen der Öffentlichkeit, welche
hauptsächlich zur Aufstellung von solchen Plänen führen,
wahrzunehmen haben.

Wenn der private Grundbesitzer nicht selbst für eine
geordnete, den öffentlichen Bedürfnissen entsprechende
Überbauung sorgt, ist der Gemeinderat verpflichtet.
Uberbauungs- und Baulinienpläne aufzustellen.

4. Die öffentliche Auflage des gemeinderätlich
genehmigten Planes ist fast durchwegs während einer
Frist von 14 Tagen vorgeschrieben. Entweder ist die
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Auflage öffentlich befannt zu geben, ober ben gnteref»
f enten fchriftlicf) mitzuteilen ; an roentgen Orten ift beibeS
üblich ober gar oorgefchtieben.

5. Atlfätlige @tnfpradf)en gegen ben öffentlich auf»
Itegenben ÜberbauungSpIan finb innert ber Auflagefrift
an ben ©emetnberat ju richten. ®iefer hol bte ©in»
fprachett matcrteU ju etlebigen. ®abei ftnb bie ©emetnbe»
röte pflichtig, bie gefiellten begehren fadjltch unb geroif»
fenhaft ju prüfen unb begrünbete ©htreben ju berücf»
ftdhtigen.

®er ©ntfcgetb beS ©emeinberateS ift ben ©infptechern
motiotert sujufteüen. «ebingt berfelbe folche Abänderungen
beS^genehmigten «laneS, roelche auch bte gntereffen ®ritter
berühren, fo foüten fte richtigerroetfe neuerbtngS zur
öffentlichen Auflage gebracht roerben. AuSbrüctltch oor=
gefdjrteben aber ift bieS nur tn ben neueften «eglementen.
- 6. 9ßetft ber ©emetnberat eine erhobene @lnfprache
ab, fo fann ber ©ntfcfjeib an ben fRegierungS»
tat weitergezogen roerben. ®ie bem Abgerotefenen
anjugebenbe grift beträgt 14 ober auSnahmSroetfe 30 ®age.

7. An etnjelnen Orten muß bie regierunçgêrâtlicl)s
Genehmigung öffentlich befannt gegeben roerben.

8. Als ©runbfag 9«/ bag Abänberungen non regte»
rungSrätlich genehmigten ÜberbauungS» unb «aulinien»

nämlichen «erfahren unterfiehen, roie bie

hi? f«
® neuer ^läne. Unter btefer «orauSfetjung ftnb

itch
öle grunbfählich jeberjeit berechtigt, oon

nuns- „x S begehren ^Beteiligter etne Überbau»

änbpvimnaf. ?"^"^"flanabänberung Dorjunehmen. Ab»

rat S 2S*Î Woolen foBen ouf aUe gäBe

©ntfureAimc. ^,"^fid)tigt roerben, roenn mit beren
Ontfpre^ung öffentliche treffen oerlefct mürben.

bem i m\ ' nhange ift noch beS ^ feit

roäbnt g c cl ®runb beS fdhon mehrfach er»3 «tsfd&ret&ens SR. SR., in bas ft. galiif^e «au»
p jetrecgt aufgenommenen QfnftituteS ber «aufperre @r*
mapnung zu tun. ®anach fann ber ©emeinberat über
Gebiete, für 5^ er bte Aufteilung ober Abänberung
etneS ÜberbauungSplaneS befchloffen hat, bte «aufperre
^hängen, mit ber SBirfung, bag eine «auerlaubnts
"nr erteilt roirb, falls bte projeftierte «aute nicht ge»

^flnet ift, bie ®urdf)führung beS planes! ju oerunmög»
ïiçhen ober ju etfchroeren. ®ie «aufperre beroirft alfo
für bas oon ihr betroffene ©ebiet fetn abfoluteS, fon»
bern nur ein relatioeS «auoerbot. ©ie ift öffentlich
befannt zu machen unb aufierbem ben non ihr betrof-
fenen StegenfcfjaftS» ©igentümern unb «auberecf)tigten
(3- G. «! Art. 675, 779) fchriftlich mitzuteilen. SSBenn

bie öffentliche Auflegung beS ÜberbauungSplanentrourfeS
nicfjt innerhalb etneS g'ahreS, oon ber «erhängung ber
«aufperre an gerechnet, erfolgt, fo fällt biefe bahtn.
AnbernfallS bletbt fte bis jur Genehmigung beS Über»

bauungSpIaneS burch ben SRegierungSrat beftehen.
®te «erhängung ber «aufperre ermöglicht ben ®e»

metnberäten unb beren technifchen Organen, bie nötige
3ett zu geroinnen für bte oft zettraubenbe unb nicht leidet
oorzunehmenbe geftfe^ung oon «au» unb ©tragenlinien
für Gebtete, roo folche nod) ntcf)t beftehen, für etne ge>
orbnete überbauung aber notroenbig finb. ©ine @nt»

fchäbigunggpflicht zugunften ber oon ber «aufperre
^Betroffenen beroirft biefe ebenforoenig, rote jebe anbere

baupolizeiliche «efchränfung beS ©runbeigentumS.
(gortfegung folgt.)

Sut (£leftrtj$ität3=
unb 3nftaEationê=9)lono^olCp

fompetenter gadhmann, $err ®r. fRobert^iaaê,
fehreibt hierüber in ber „ßürcher ißoft": ®ie grage ber

©leftrizitâtèmonopole unb tnsbefonbere ber Qnftallationê»
monopole befchäftigt fett langem bie Oeffentlichfett. «ach»
bem nun biefe Angelegenheit auch im zürcherifdhen ßan»
tonSrat zur Sprache gefommen ift, glaube ich Sur Auf»
flärung ber Sachlage bte Anfdjauungen rotebergeben zu
foHen, roelche ftch bei ben «erroaltungen größerer öffent»
lieber unb prioater @leftrizität§roerfe hterüber im Saufe
ber 3«hre gebilbet haben.

$ch barf noch bemerfen, ba| idh bei ben folgenben
Ausführungen feinerlet gefchäftliche ober prioate tjnteref»
fen nertrete, fonbern als unbeteiligter Fachmann berichte.

®aS ©leftrizitätSroerf führt auf eigene Soften bie
Settungen bis zur ©runbftücfSgrenze beS Abnehmers unb
tn Dielen gäUen auch ben fogenannten ÇauSanfdhlu^ aus.
®ie eleftrifchen ^nftallationen im Innern beS ^aufeS
roerben in faft allen gälten nom ÇauSbefther ober «Iteter
bezahlt, unb zwar roerben biefe Arbeiten entroeber an
baS ©leftrizitätSroerf ober an prioate Unternehmer oer»
geben. @S hat ftch nun bei bem Auffcf)roung ber ©lef»
trizitätSroerfe etn angefeheneS gnftallationSgeroerbe ent»
roicfelt, bei roeldhem allmählich etne AuSfonberung ber
untüdhtigen Unternehmer ftattgefunben hat, fo ba^ heute
roohl gefagt roerben fann, baff bte gnftallationen fach»

gemä| unb auch preiSroürbig ausgeführt roerben unb
bem Unternehmer einen angemeffenen ©erohtn laffen.
®et SBettberoerb z®tfehen bem ©leftrizitätSroerf, öaS

felbft als gnftaUationS»Unternehmer auftritt unb ben
geroerbemä^igen gnftaüateuren hat roohl pretSregelnb
eingeroirft, aber boch nicht etroa ben ©leftrizitätSro'erfen
eine folche Konfurrenz berettet, baff ihre gnftallationS»
abteilungen ohne «ut^en hatten arbeiten müffen. «tele
©tromfunben ziehen eS nor, ihre Anlagen bei ben ©lef»
trizitätSroerfen zu befteüen, œeil fie bteS in bie angenehme
Sage brtngt, nur mit einer «ertragSpartei zu oerhanbeln.

«ei btefer anerfanntert «orliebe, bie bie ©leftrizitätS»
roerfe oon feiten ber ©tromfunben bei gnftallationen
gentefjen, finb bie «erfuche ber ©leftrizitätSroerfe, baS
ânftallationSroefen als etn «lonopol an ftdh zu reiben,
ober oon ben geroerbSmäffigen gnftatlateuren Abgaben
für Qnftallationen im «ezirf beS ©leftrizitätSroerfeS zu
oerlangen, immerhin oerrounberlich, metl fie ben ©efdhäfts»
grunbfähen roiberfprechen, bie ftcf) in btefer Çinftcht fett
fahren herauSgebilbet haben ; benn bte ©Innahmen eines
©leftrizitätSroerfeS fe^en fid) zum roettauS größten ®etl
auS bem ©tromoerfauf unb zu etnem ganz geringen
Seil auS gnftaüationSgerotnnen zufammen. @S liegt àlfo
roirflich fetn ®runb oor, ben gnftaüateuren baS Seben
fauer zu machen. ®er ©erotnn auS gnftaHation ift ein
einmaliger, bte ©tnnahme auS ©tromoerfauf eine bau»
ernbe, rote folgenbeS «etfpiel beroetfen mag.

®te Snftallation etner Sampe roirb im aügemetnen
15 bis 2U granfen foften, baoon bleibt heute bem gfn»
ftallateur ein «einnuhen (jebodh ohne «erzinfung feines
Kapitals) oon höchftenS 15%, alfo höchftenS 3 granfen.
®ieS ift etne einmalige ©innahme, ©ine tnftatlierte Sampe
oon mittlerer §eHigfelt roirb im gahr etroa 15 bis 20
Sliloroattftunben ©trom oetbraudhen unb bei etnem mitt»
lern ©trompreiS non 40 ©ts. für bie îîiloroattfiunbe
etroa 7 granfen im galjr einbringen, baoon finb (ohne
Amortifation unb «erzinfung) etroa 5 granfen oerbient.
®iefer ©erolnn fehrt alle gahre roieber. Söhnt eS fich
roegen ber einmaligen entgangenen 3 granfen etn ©eroerbe
burch ein «lonopol zu fd)äbigen, roenn man jährlich
5 granfen oerbtenen fann?

Aber baS ©leftrizitätSroerf, baS ein Monopol für
gnfiaüationen für fich oerlangt, fc^äbigt nicht nur baS
©eroerbe ber QnftaUateure, fonbern eS fc^äbigt in aller
erfier Slnte fich ïeï&ft. ®aS oben gezeigte «etfptel lägt
ja erfennen, bag baS SBetf etn oiel grögereS Qntereffe
baran hat, möglich^ »tele Anfchlüffe zu befommen, al«
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Auflage öffentlich bekannt zu geben, oder den Jnteres-
senten schriftlich mitzuteilen; an wenigen Orten ist beides
üblich oder gar vorgeschrieben.

5. Allfällige Einsprachen gegen den öffentlich auf-
liegenden Überbauungsplan sind innert der Auflagefrift
an den Gemeinderat zu richten. Dieser hat die Ein-
sprachen materiell zu erledigen. Dabei sind die Gemeinde-
rate pflichtig, die gestellten Begehren sachlich und gewis-
lenhaft zu prüfen und begründete Einreden zu berück-
sichtigen.

Der Entscheid des Gemeinderates ist den Einsprechern
motiviert zuzustellen. Bedingt derselbe solche Abänderungen
des genehmigten Planes, welche auch die Interessen Dritter
berühren, so sollten sie richtigerweise neuerdings zur
öffentlichen Auflage gebracht werden. Ausdrücklich vor-
geschrieben aber ist dies nur in den neuesten Reglementen.

6. Weist der Gemeinderat eine erhobene Einsprache
ab, so kann der Entscheid an den Regierungs-
rat weitergezogen werden. Die dem Abgewiesenen
anzugebende Frist beträgt 14 oder ausnahmsweise 3V Tage.

1- An einzelnen Orten muß die regierungsrätliche
Genehmigung öffentlich bekannt gegeben werden.

8. Als Grundsatz gilt, daß Abänderungen von regie-
rungsrätlich genehmigten Überbauungs- und Baulinien-

Aî" dem nämlichen Verfahren unterstehen, wie die

e«
neuer Pläne. Unter dieser Voraussetzung sind

sirk, ^«^"deräte grundsätzlich jederzeit berechtigt, von

unns- ^ m ^ Begehren Beteiligter eine Überbau-
?"linienplanabänderung vorzunehmen. Ab-

â °°n Pàà !à -us à SS».

Entsvreckun«î ^^^chtigt werden, wenn mit deren
Ontspre^ing öffentliche Interessen verletzt würden.
d?m

m àsammenhange ist noch des erst seit

walmâî auf Grund des schon mehrfach er-
nm.ì è ^^îbens R. R.. in das st. gallische Bau-
n zerrecht ausgenommenen Institutes der Bausperre Er-
waynung zu tun. Danach kann der Gemeinderat über
Gebiete, für die er die Aufstellung oder Abänderung
eines llberbauungsplanes beschlossen hat, die Bausperre
verhängen, mit der Wirkung, daß eine Bauerlaubnis
vur erteilt wird, falls die projektierte Baute nicht ge-
eìstnet ist, die Durchführung des Planes zu verunmög-
lichen oder zu erschweren. Die Bausperre bewirkt also
für das von ihr betroffene Gebiet kein absolutes, son-
dern nur ein relatives Bauverbot. Sie ist öffentlich
bekannt zu machen und außerdem den von ihr betrof-
fenen Liegenschafts Eigentümern und Bauberechtigten
(Z. G. Ä Art. 675, 779) schriftlich mitzuteilen. Wenn
die öffentliche Auflegung des Überbauungsplanentwurfes
nicht innerhalb eines Jahres, von der Verhängung der
Bausperre an gerechnet, erfolgt, so fällt diese dahin.
Andernfalls bleibt sie bis zur Genehmigung des Über-
bauungsplanes durch den Regierungsrat bestehen.

Die Verhängung der Bausperre ermöglicht den Ge-
meinderäten und deren technischen Organen, die nötige
Zeit zu gewinnen für die oft zettraubende und nicht leicht
vorzunehmende Festsetzung von Bau- und Straßenlinien
für Gebtete, wo solche noch nicht bestehen, für eine ge-
ordnete llberbauung aber notwendig sind. Eine Ent-
schädigungspflicht zugunsten der von der Bausperre
Betroffenen bewirkt diese ebensowenig, wie jede andere
baupolizeiliche Beschränkung des Grundeigentums.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Frage der Elektrizitäts-
und Installations-Monopole.

?ìn kompetenter Fachmann, Herr Dr. Robert Haas,
schreibt hierüber in der „Zürcher Post": Die Frage der

Elebrizilätsmonopole und insbesondere der Installations-
monopole beschäftigt seit langem die Oeffentlichkeit. Nach-
dem nun diese Angelegenheit auch im zürcherischen Kan-
tonsrat zur Sprache gekommen ist, glaube ich zur Auf-
klärung der Sachlage die Anschauungen wiedergeben zu
sollen, welche sich bei den Verwaltungen größerer öffent-
licher und privater Eleklrizitätswerke hierüber im Laufe
der Jahre gebildet haben.

Ich darf noch bemerken, daß ich bei den folgenden
Ausführungen keinerlei geschäftliche oder private Jnteres-
sen vertrete, sondern als unbeteiligter Fachmann berichte.

Das Elektrizitätswerk führt auf eigene Kosten die
Leitungen bis zur Grundstücksgrenze des Abnehmers und
in vielen Fällen auch den sogenannten Hausanschluß aus.
Die elektrischen Installationen im Innern des Hauses
werden in fast allen Fällen vom Hausbesitzer oder Mieter
bezahlt, und zwar werden diese Arbeiten entweder an
das Elektrizitätswerk oder an private Unternehmer ver-
geben. Es hat sich nun bei dem Aufschwung der Elek-
trizitätswerke ein angesehenes Jnstallationsgewerbe ent-
wickelt, bei welchem allmählich eine Aussonderung der
untüchtigen Unternehmer staltgefunden hat, so daß heute
wohl gesagt werden kann, daß die Installationen sach-
gemäß und auch preiswürdig ausgeführt werden und
dem Unternehmer einen angemessenen Gewinn lassen.
Der Wettbewerb zwischen dem Elektrizitätswerk, das
selbst als Jnstallalions-Unternehmer auftritt und den
gewerbsmäßigen Installateuren hat wohl preisregelnd
eingewirkt, aber doch nicht etwa den Elektrizitätswerken
eine solche Konkurrenz bereitet, daß ihre Installations-
abteilungen ohne Nutzen hätten arbeiten müssen. Viele
Stromkunden ziehen es vor, ihre Anlagen bei den Elek-
trizitätswerken zu bestellen, weil sie dies in die angenehme
Lage bringt, nur mit einer Vertragspartei zu verhandeln.

Bei dieser anerkannten Vorliede, die die Elektrizitäts-
werke von feiten der Stromkunden bei Installationen
genießen, sind die Versuche der Elektrizitätswerke, das
Jnftallationswesen als ein Monopol an sich zu reißen,
oder von den gewerbsmäßigen Installateuren Abgaben
für Installationen im Bezirk des Elektrizitätswerkes zu
verlangen, immerhin verwunderlich, weil sie den Geschäfts-
grunvsätzen widersprechen, die sich in dieser Hinsicht seit
Jahren herausgebildet haben; denn die Einnahmen eines
Elektrizitätswerkes setzen sich zum weitaus größten Teil
aus dem Stromverkauf und zu einem ganz geringen
Teil aus Jnstallationsgewinnen zusammen. Es liegt also
wirklich kein Grund vor, den Installateuren das Leben
sauer zu machen. Der Gewinn aus Installation ist ein
einmaliger, die Einnahme aus Stromverkauf eine dau-
ernde, wie folgendes Beispiel beweisen mag.

Die Installation einer Lampe wird im allgemeinen
15 bis 26 Franken kosten, davon bleibt heute dem In-
ftallateur ein Reinnutzen (jedoch ohne Verzinsung seines
Kapitals) von höchstens 15°/°, also höchstens 3 Franken.
Dies ist eine einmalige Einnahme. Eine installierte Lampe
von mittlerer Helligkeit wird im Jahr etwa 15 bis 20
Kilowattstunden Strom verbrauchen und bei einem mitt-
lern Strompreis von 40 Cts. für die Kilowattstunde
etwa 7 Franken im Jahr einbringen, davon sind (ohne
Amortisation und Verzinsung) etwa 5 Franken verdient.
Dieser Gewinn kehrt alle Jahre wieder. Lohnt es sich
wegen der einmaligen entgangenen 3 Franken ein Gewerbe
durch ein Monopol zu schädigen, wenn man jährlich
5 Franken verdienen kann?

Aber das Elektrizitätswerk, das ein Monopol für
Installationen für sich verlangt, schädigt nicht nur das
Gewerbe der Installateure, sondern es schädigt in aller
erster Linie sich selbst. Das oben gezeigte Beispiel läßt
ja erkennen, daß das Werk ein viel größeres Interesse
daran hat, möglichst viele Anschlüsse zu bekommen, als
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